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BGH, Urteil vom 26.10.2022, XII ZR 89/21 = jurisbyhemmer 

 1 Ich dreh Dir den Saft ab, meine AGBen erlauben 
das! 
+++ Mietvertrag über Autobatterie +++ Folgen der Kündigung +++ Regelung in Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zur Vermeidung der Fortnutzung +++ §§ 307 I, 858 I, 862, 866, 1004 BGB +++ 

Sachverhalt (abgewandelt): M kauft ein Elektro-Fahrzeug der Marke Renault bei Händler V. Das Ver-
triebssystem von Renault sieht vor, dass die zum Betrieb erforderlichen Autobatterien nicht mitverkauft 
werden. Vielmehr wird darüber ein gesonderter Mietvertrag zwischen der R-Bank und den Kunden abge-
schlossen, die einen Renault geleast oder gekauft haben. Die Batterien verfügen über einen elektronisch 
geregelten Sperrmechanismus, der es der R-Bank ermöglicht, das Beladen der Batterie zu unterbinden. 
Dementsprechend schließt M mit der R-Bank einen Mietvertrag über eine für sein Fahrzeug geeignete 
Autobatterie ab. Die Miete war jeweils zum 3. Werktag des Monats zu entrichten.  
Der Mietvertrag sieht für den Verzug des Mieters mit drei Monatsmieten ein außerordentliches Kündi-
gungsrecht vor. Unter Nr. XVI der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der R-Bank heißt es: 

„Im Falle der außerordentlichen Vertragsbeendigung infolge Kündigung wird die Vermieterin die Sperre 
der Wiederauflademöglichkeit der Batterie zunächst mit 14-tägiger Frist vorher ankündigen. Die Andro-
hung kann auch zusammen mit der Kündigung erfolgen. Die Vermieterin ist in diesem Fall nach Ablauf der 
Ankündigungsfrist berechtigt, ihre Leistungspflicht einzustellen und die Wiederauflademöglichkeit der 
Batterie zu unterbinden. Die Geltendmachung des Herausgabeanspruchs bleibt hiervon unberührt.“ 

Da M die Miete in drei aufeinanderfolgenden Monaten nicht beglich, machte die R-Bank von ihrem Kündi-
gungsrecht Gebrauch. In dem entsprechenden Kündigungsschreiben kündigte die R-Bank die Sperre der 
Batterie den Vorgaben von Ziffer XVI. entsprechend an und setzte sie um, da M einem Herausgabebe-
gehren der R-Bank innerhalb der Frist von 14 Tagen nicht nachkam. 
M hält das Vorgehen der R-Bank für rechtswidrig. Schon die Kündigung sei unwirksam. Es könne zudem 
nicht zulässig sein, ihn einfach an der Fortnutzung der Batterie zu hindern. Die R-Bank könne ihn ja auf 
Rückgabe der Batterie verklagen, wenn sie meine, die Kündigung sei wirksam gewesen. 

Hat M gegen die R-Bank einen Anspruch auf Aufhebung der Sperre der Autobatterie? Die wirksa-
me Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Mietvertrag ist zu unterstellen. 

A) Sounds 

Eine Klausel in Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, die dem Vermieter einer Autobatterie 
nach außerordentlicher Kündigung des Miet-
vertrags die Fernsperrung der Auflademöglich-
keit erlaubt, ist wegen unangemessener Be-
nachteiligung des Mieters als Verbraucher un-
wirksam, wenn dieser die Weiterbenutzung der 
Batterie und seines – gesondert erworbenen, 
geleasten oder gemieteten – E-Fahrzeugs im 
Streitfall nur durch gerichtliche Geltendma-
chung einer weiteren Gebrauchsüberlassung 
erreichen kann.  

B) Problemaufriss 

Der Fall hat sich im Original anders zugetragen; 
dort ging es „lediglich“ um die Überprüfung der 

AGB Nr. XVI durch einen nach § 4 UKlaG zugelas-
senen Verbraucherschutzverein.  
Dieser Aufhänger einer rein abstrakten Prüfung der 
Wirksamkeit einer Allgemeinen Geschäftsbedin-
gung wird Ihnen so im Examen aber nicht begeg-
nen.  
Daher haben wir den Fall fiktiv „durchgespielt“, um 
Ihnen die Anspruchsgrundlagen näher zu bringen, 
im Rahmen derer die AGB-Prüfung in der Klausur 
dann tatsächlich stattzufinden hätte. 

Anmerkung: Manche Leser wundern sich viel-
leicht über das Geschäftsmodell von Renault. Man 
kauft ein Auto und kann es nur nutzen, wenn man 
die Batterie zusätzlich mietet? Das Modell ist auf 
den zweiten Blick durchaus reizvoll und ist letztlich 
auch als Kaufanreiz für Elektroautos gedacht: 
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Viele PKW-Nutzer haben Bedenken insbesondere 
hinsichtlich der Funktion und der Haltbarkeit der 
Batterien, die in E-Autos verbaut werden. 
Wird die Batterie gemietet, besteht über die Dauer 
des Mietverhältnisses ein Instandhaltungs-an-
spruch. Als Käufer müsste man den Nachweis 
führen, dass die Batterie schon bei Gefahr-
übergang (!) mangelhaft war. Das mietrechtliche 
Mängelrecht ist insoweit besser als das kaufrecht-
liche. Andere Hersteller versuchen den Absatz zu 
steigern, indem sie langjährige Garantien für die 
Haltbarkeit der Batterien geben. Das Modell dürfte 
letztlich vorzugswürdig sein, da die Weiterver-
äußerung reibungsloser funktioniert: wer kauft 
schon ein E-Auto ohne Batterie im Vertrauen da-
rauf, mit der R-Bank auch einen Mietvertrag ab-
schließen zu dürfen. In der Praxis setzt Renault die 
meisten PKW auch im Rahmen des Leasings ab. 
Aber das ist für den vorliegenden Fall ohne weitere 
Relevanz. 

Die Befürchtung der R-Bank ist ganz offensichtlich, 
dass Mieter die Batterie nach Beendigung des 
Mietvertrages einfach weiternutzen und sich ggfs. 
in einem Jahre andauernden Prozess auf Rückga-
be gem. § 546 I BGB verklagen lassen. Das zu 
verhindern ist das Ziel der Klausel. Heiligt aber der 
Zweck dieses Mittel? 

C) Lösung 

Fraglich ist, ob M von R die Aufhebung der Sperre 
der Auflademöglichkeit der gemieteten Autobatte-
rie verlangen kann.  

I. Anspruch aus § 535 I S. 2 BGB 

Ein Anspruch könnte sich aus § 535 I S. 2 BGB 
ergeben. Nach dieser Vorschrift ist ein Vermieter 
verpflichtet, die Mietsache während der Vertrags-
laufzeit in einem vertragsgemäßen Zustand zu 
erhalten und sie – falls dieser Zustand fehlt – in 
den Zustand zurückzuversetzen, sog. Instandhal-
tungspflicht.  

1. Mangel (+) 

Die Sperre der Autobatterie bewirkt, dass sie sich 
nicht mehr zum vertragsgemäßen Gebrauch eignet 
i.S.d. § 536 I S. 1 BGB. 
Neben der kraft Gesetzes eintretenden Minderung 
(um die es hier nicht geht) kann ein Mieter die 
Beseitigung des Mangels gem. § 535 I S. 2 BGB 
verlangen. 

Anmerkung: Dabei handelt es sich nicht um einen 
„Nach“erfüllungsanspruch. Der Mietvertrag als 
Dauerschuldverhältnis verpflichtet den Vermieter 
nicht nur zur mangelfreien Überlassung (was er bei 
mangelhafter Überlassung „nach“zuholen hätte), 
sondern – wie beschrieben – auch zum Erhalt in 
mangelfreiem Zustand. Das ist der Primäranspruch 
des Mieters, für den er ja auch „auf Dauer“ zahlt. 
Folge ist, dass dieser Anspruch im laufenden Miet-
verhältnis auch nicht verjähren kann!1  
Zur Ergänzung: Im Falle der Vermietung einer 
Sache mit einem digitalen Produkt im Rahmen 
eines Verbrauchervertrages wäre § 535 I S. 2 BGB 
gem. § 578b III i.V.m. I S. 1 Nr. 1 BGB nicht an-
wendbar, sofern der Mangel das digitale Produkt 
betrifft. Dann bestünde tatsächlich „nur“ ein Nach-
erfüllungsanspruch gem. §§ 578b I S. 2, 327e, 
372i Nr. 1 i.V.m. § 327l BGB. Zwar handelt es sich 
vorliegend bei der Autobatterie ganz offensichtlich 
um die Vermietung einer Sache mit einem digitalen 
Produkt. Der digitale Inhalt (= Sperrfunktion) funk-
tioniert aber (aus Sicht des M leider) tadellos; M 
macht also keinen Mangel am digitalen Inhalt gel-
tend; vielmehr funktioniert die Sache nicht mehr, 
weil die Ladefunktion durch die funktionierende 
Abschaltsoftware außer Betrieb gesetzt wurde. 
Man könnte allenfalls darüber nachdenken, ob die 
Sache schon deshalb mangelhaft ist, weil sie das 
digitale Produkt beinhaltet und die Gefahr besteht, 
dass die Sache nicht dauerhaft vertragsgemäß 
genutzt werden kann. Das Begehren des M zielt 
aber auch insoweit nicht auf Beseitigung der Soft-
ware, sondern darauf, die Batterie wieder nutzen 
zu können. Insoweit ist § 535 I S. 2 BGB vorlie-
gend anwendbar und wird nicht durch § 578b I S. 1 
Nr. 1 BGB ausgeschlossen. 

2. Aber: Instandhaltungspflicht endet bei 
wirksamer Kündigung 

Die Instandhaltungspflicht gem. § 535 I S. 2 BGB 
setzt jedoch einen wirksamen Mietvertrag voraus. 
Die Verpflichtung ist auf die Mietzeit begrenzt und 
wirkt nicht darüber hinaus fort. 
M und R haben einen wirksamen Mietvertrag ge-
schlossen. Dieser könnte aber durch die zwi-
schenzeitlich durch R ausgesprochene außeror-
dentliche Kündigung wieder beendet worden sein. 
Die außerordentliche Kündigung eines Mietvertra-
ges über eine bewegliche Sache bedarf keiner 
besonderen Form. § 568 BGB findet keine Anwen-
dung, auch nicht gem. §§ 578 ff. BGB. Hier findet 
sich lediglich eine Sonderregelung für die Kündi-
gungsfristen einer ordentlichen Kündigung, § 580a 
III BGB. 

                                                  
1  BGH, Life&LAW 06/2010, 359 ff. = jurisbyhemmer. 
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a) Wirksame Kündigung gem. § 543 BGB  

Es müsste ein wichtiger Grund vorgelegen haben. 
Gem. § 543 II Nr. 3 a) Alt. 1 BGB ist dies der Fall, 
wenn der Mieter für zwei aufeinanderfolgende 
Termine mit der Entrichtung der Miete in Verzug 
geraten ist. 
Verzug tritt ein, wenn auf eine fällige, mögliche und 
einredefreie Forderung trotz Mahnung nicht geleis-
tet wird und es dem Schuldner nicht gelingt, sich 
hinsichtlich der Nichtleistung zu exkulpieren, § 286 
IV BGB. 

Anmerkung: Prüfen Sie den Verzug im Rahmen 
eines Anspruchs aus §§ 280 I, II, 286 BGB, ergibt 
sich das vermutete Vertretenmüssen bereits aus 
§ 280 I S. 2 BGB. Auf § 286 IV BGB kommt es 
dann nicht mehr an. 

M hat sogar drei Monatsmieten nicht beglichen. 
Aufgrund der terminlich fixierten Zahlungspflicht 
bedurfte es einer Mahnung für den Verzugseintritt 
nicht, § 286 II Nr. 1 BGB. 
Auch entlastende Umstände für die Nichtleistung 
trägt M nicht vor. 

Anmerkung: Im Rahmen eines Wohnraummiet-
verhältnisses sind die Anforderungen an eine or-
dentliche Kündigung insoweit strenger als an eine 
außerordentliche Kündigung. Gem. § 573 II Nr. 1 
BGB hat der Vermieter ein berechtigtes Interesse 
nur bei schuldhafter Pflichtverletzung durch den 
Mieter. Der Begriff des Vertretenmüssens orientiert 
sich demgegenüber an § 276 I S. 1 BGB, wonach 
ein Vertretenmüssen auch unabhängig von einem 
Verschuldensvorwurf denkbar ist, u.a. dann, wenn 
der Schuldner ein Beschaffungsrisiko übernommen 
hat. Und genau davon geht man bei der vertraglich 
übernommenen Verpflichtung zur Zahlung einer 
Geldsumme aus („Geld hat man zu haben“). Eine 
schuldlose Nichtbegleichung (etwa, weil der Ar-
beitgeber den Lohn nur verzögert zahlt) entlastet 
daher zwar bei einer ordentlichen, nicht aber bei 
einer außerordentlichen Kündigung. Diese vorder-
gründige Widersprüchlichkeit wird dadurch ausge-
glichen, dass dem Mieter hinsichtlich der außeror-
dentlichen Kündigung gem. § 569 III Nr. 2 BGB die 
Möglichkeit einer großzügigen Schonfristzahlung 
eingeräumt wird.2 

                                                  
2  Die Vorschrift des § 569 III Nr. 2 BGB findet auf die ordent-

liche Kündigung keine analoge Anwendung, BGH, 
Life&LAW 03/2022, 167 ff. = jurisbyhemmer. 

b) Überdies: Kündigungsregelung im Vertrag 

Überdies ergibt sich der Kündigungsgrund aus 
dem Mietvertrag selbst. Dort ist eine Kündigungs-
möglichkeit für einen Rückstand von drei Monats-
mieten geregelt. Einer AGB-rechtlichen Überprü-
fung hält diese Regelung schon deshalb stand, 
weil damit nicht zu Lasten des Mieters von gesetz-
lichen Vorgaben abgewichen wird (§ 307 II Nr. 1 
BGB), so dass eine unangemessene Benachteili-
gung i.S.d. § 307 BGB von vorneherein ausschei-
det, § 307 I S. 1 BGB. 

Anmerkung: Man könnte hier bereits wegen § 307 
III BGB eine Inhaltskontrolle ablehnen. Diese Klau-
sel war jedenfalls nicht der problematische Teil der 
Entscheidung.  

Da das Mietverhältnis wirksam beendet wurde, 
endete auch der Anspruch des M auf Instandhal-
tung der Mietsache gem. § 535 I S. 2 BGB. 

II. Anspruch aus §§ 280 I, 241 II Var. 3 BGB 

Ein Anspruch könnte sich aber aus §§ 280 I, 241 II 
Var. 3 BGB ergeben. Die R wäre dann verpflichtet, 
die Abschaltung aufzuheben, § 249 I BGB. 

1. Schuldverhältnis  

Zwar erfolgte der Abschaltvorgang nach Beendi-
gung des Vertrages. Es ist jedoch anerkannt, dass 
auch im nachvertraglichen Bereich noch Schutz-
pflichten bestehen, insbesondere hinsichtlich infol-
ge der Beendigung noch bestehender Abwick-
lungsverhältnisse. 
So bestehen speziell im Mietrecht nach der Been-
digung des Vertrages noch Pflichten (§§ 546 I, 
546a BGB), im Rahmen derer die Parteien gegen-
seitige Rücksichtnahme schulden („culpa post 
contractum finitum“). 

Anmerkung: Anders als die culpa in contrahendo 
(§ 311 II BGB) ist das nachvertragliche Schuldver-
hältnis im BGB nicht geregelt. Auch § 311 II Nr. 3 
(„geschäftlicher Kontakt“) passt nicht, da in § 311 II 
BGB formuliert wird, dass ein Schuldverhältnis 
„entsteht“, wenn einer der folgenden Tatbestände 
greift. Hier geht es aber nicht um die Entstehung, 
sondern um den Fortbestand eines Schuldverhält-
nisses. 
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2. Pflichtverletzung 

Fraglich ist jedoch, ob in dem Abschalten der Auf-
lademöglichkeit eine derartige nachvertragliche 
Pflichtverletzung zu erblicken ist. 
Dies ist deshalb problematisch, weil das Abschal-
ten lediglich dem Zweck dient, die nicht mehr be-
stehende Leistungspflicht durchzusetzen. Bei An-
nahme einer Pflichtverletzung wäre ein Vermieter 
demnach verpflichtet, den Mieter wieder in die 
Lage zu versetzen, die Sache trotz Beendigung 
des Mietvertrages nutzen zu können. 
Das steht in Widerspruch zu der Feststellung, dass 
das Nutzungsrecht des Mieters mit dem Vertrags-
ende entfällt. 
Eine nachvertragliche Pflichtverletzung besteht 
daher nicht. 

Anmerkung: Hier ist eine a.A. sicher vertretbar. 
Eine hohe praktische Relevanz hat die Frage im 
Zusammenhang mit sog. Stromsperren nach Ver-
tragsende, wenn der Mieter aus gemieteten Räu-
men nicht auszieht. Während im Bereich des Ge-
werbemietrechts ein Abschalten des Stroms nach 
herrschender Meinung gerechtfertigt ist,3 wird dies 
im Wohnraummietrecht differenziert gesehen, da 
es – anders als im vorliegenden Fall – darum geht, 
dass das Abschalten auch die Rechtsgüter des 
Mieters gefährdet (Gesundheit).4 Der BGH betont 
in seiner Entscheidung, dass die Aufrechterhaltung 
der Versorgung als Ausnahme einer Rechtferti-
gung durch besondere Mieterbelange bedarf. Stellt 
es einen besonderen Belang des Mieters dar, sein 
E-Fahrzeug weiter benutzen zu können? Gehen 
Sie im vorliegenden Fall mit dieser Argumentation 
von einer nachvertraglichen Pflichtverletzung aus, 
müssten Sie dann an dieser Stelle die Wirksamkeit 
der Klausel überprüfen, die der R das Abschalten 
ja doch gestattet, so dass eine Pflichtverletzung 
bei Wirksamkeit der Klausel ausscheiden würde! 

Ein Anspruch aus §§ 280 I, 241 II Var. 3 BGB we-
gen nachvertraglicher Pflichtverletzung besteht 
nicht. 

III. Anspruch aus § 1004 I BGB 

Möglicherweise hat M gegenüber der R jedoch 
einen Anspruch auf Beseitigung der Ladesperre 
aus § 1004 I BGB. 
                                                  
3  BGH, Life&LAW 09/2009, 593 ff. = NJW 2009, 1947 = 

jurisbyhemmer. Jedenfalls dann, wenn der Mieter mit der 
Entrichtung von Nutzungsentschädigung und Nebenkosten 
in Rückstand ist, verhält sich der Vermieter von Gewerbe-
räumen nicht treuwidrig, wenn er den Strom abstellt. Kon-
sequenterweise geht der BGH in solchen Fällen auch nicht 
von einer Besitzstörung aus. 

4  BGH, a.a.O. 

Dies setzt voraus, dass das Abschalten eine Be-
einträchtigung i.S.d. § 1004 I BGB darstellt, R als 
Störerin angesehen werden kann und keine Dul-
dungspflicht besteht. 

1. Beeinträchtigung 

Fraglich ist, ob von einer Eigentumsbeeinträchti-
gung auszugehen ist.  

a) Nicht bzgl. Batterie 

Dies ist hinsichtlich der Batterie selbst nicht der 
Fall, da R, nicht aber M Eigentümerin ist. Aner-
kannt ist jedoch in Fällen anderer Rechtsgutsver-
letzungen i.S.d. § 823 I BGB, ebenfalls einen Be-
seitigungsanspruch zu gewähren (sog. quasinega-
torischer Unterlassungsanspruch). Insoweit kommt 
der berechtigte Besitz des M als „sonstiges Recht“ 
i.S.d. § 823 I BGB in Betracht. Zu beachten ist 
insoweit jedoch wiederum, dass das Besitzrecht 
des M mit der Kündigung endete. 

b) Aber: bzgl. PKW 

Allerdings wird M durch das Abschalten der Batte-
rie daran gehindert, seinen PKW nutzen zu kön-
nen. Insoweit liegt eine Beeinträchtigung des Ei-
gentums durch das Handeln der R vor. 

2. R ist Handlungsstörerin 

Unproblematisch kann R als Handlungsstörerin 
qualifiziert werden. Durch den aktiven Akt des 
Abschaltens der Batterie hat sie zurechenbar die 
Beeinträchtigung hervorgerufen. 

3. Duldungspflicht, § 1004 II BGB 

Möglicherweise hat M die Beeinträchtigung jedoch 
zu dulden. Das ist dann der Fall, wenn eine Dul-
dungspflicht besteht, § 1004 II BGB.  

a) Duldungspflicht aufgrund vertraglicher 
Vereinbarung? 

Möglicherweise ergibt sich diese Duldungspflicht 
aus Ziffer XVI der von R verwendeten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Danach ist es R gestattet, 
unter bestimmten Voraussetzungen (die vorliegend 
gewahrt wären) ein Abschalten der Batterie vorzu-
nehmen, womit sodann denklogisch die Verpflich-
tung zur Duldung der Beeinträchtigung des Eigen-
tums am PKW einherginge. 
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Anmerkung: Sie sehen also, dass die AGB-
Prüfung nun erst an dieser Stelle, d.h. außerhalb 
des Vertragsrechts, relevant wird. Da das Abschal-
ten der Batterie vertragsrechtlich ohnehin nicht zu 
beanstanden war (s.o.), kam es dort auf die Wirk-
samkeit der AGB nicht an. Der Klausurersteller 
wird Sie nicht mit einer abstrakten AGB-Prüfung 
konfrontieren. Vielmehr benötigt er eine An-
spruchsgrundlage, im Rahmen derer die AGB rele-
vant wird. Und das wäre in dieser Konstellation 
§ 1004 I BGB. 
Unstreitig kann sich eine Duldungspflicht aus einer 
vertraglichen Vereinbarung ergeben. Dann müsste 
diese Vereinbarung aber auch wirksam sein. 
Insoweit (!) ist auch nicht relevant, dass der 
Mietvertrag bereits beendet wurde, da sich die 
Klausel ja gerade auf den nachvertraglichen 
Bereich bezieht! 

Die von R verwendete Klausel ist als AGB zu quali-
fizieren, da sie für eine Vielzahl von Verträgen 
vorformuliert wurde, § 305 I S. 1 BGB. Von einer 
wirksamen Einbeziehung in den Vertrag ist auszu-
gehen.5 

b) AGB - Kontrolle 

aa) § 307 III BGB 

Die Klausel ist überprüfbar, da der R über die Her-
ausgabemöglichkeit des § 546 I BGB hinaus eine 
unmittelbare Einwirkung auf die Mietsache gestat-
tet wird. 

bb) § 305c I BGB 

Die Klausel ist nicht überraschend im Sinne des 
§ 305c I BGB. Es ist nicht ungewöhnlich, dass im 
Kontext der Beendigung eines Mietverhältnisses 
Fragen hinsichtlich der Rückabwicklung geklärt 
werden.  

cc) Inhaltskontrolle  

Zu prüfen ist daher die inhaltliche Wirksamkeit der 
Klausel. Da ein Klauselverbotstatbestand i.S.d. 
§§ 309, 308 BGB nicht einschlägig ist, richtet sich 
die Prüfung nach § 307 BGB. 
Gem. § 307 I BGB ist eine AGB unwirksam, wenn 
sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen 

                                                  
5  Machen Sie sich klar, dass sich die Einbeziehung bei 

Formularverträgen nach den §§ 145 ff. BGB richtet, denn 
die AGB sind ja in das „normale“ Vertragswerk integriert 
worden. Problematisch ist die Einbeziehung also nur bei 
gesonderten („externen“) AGBen. Dann wird § 305 II BGB 
relevant, der wiederum nicht gilt, wenn es um die Verwen-
dung gegenüber einem Unternehmer geht, vgl. § 310 I S. 1 
BGB. Dann würden wiederum die §§ 145 ff. BGB gelten.  

der Gebote von Treu und Glauben unangemessen 
benachteiligt. 
Gem. § 307 II Nr. 1 BGB ist eine unangemessene 
Benachteiligung im Zweifel anzunehmen, wenn 
eine Bestimmung mit wesentlichen Grundgedan-
ken der gesetzlichen Regelung, von der abgewi-
chen wird, nicht zu vereinbaren ist. 
Dabei ist nicht nur auf das gesetzliche Leitbild des 
konkreten Vertrages abzustellen, sondern es sind 
auch andere gesetzliche Regelungen und 
Rechtspositionen der Vertragsparteien zu be-
rücksichtigen. 

Anmerkung: Und eine andere Rechtsposition, von 
der der BGH hier spricht, könnte eben auch das 
Eigentum sein. Und wenn mit einer Klausel das 
Eigentum beeinträchtigt werden darf, dann muss 
die Klausel wirksam sein, um diesen Eingriff legiti-
mieren zu können. 

c) BGH: Klausel unwirksam 

Nach zutreffender Ansicht des BGH versucht die 
R, mit der Klausel missbräuchlich eigene Interes-
sen auf Kosten des jeweiligen Mieters durchzuset-
zen, ohne dessen Interessen angemessen zu be-
rücksichtigen. 
Durch die allein in der Macht des Vermieters lie-
gende Sperrmöglichkeit wird die Last, sich die 
weitere Nutzung zu sichern, auf den Mieter abge-
wälzt. Darin liegt jedenfalls dann eine unangemes-
sene Benachteiligung des Mieters als Verbraucher, 
wenn dieser die Weiterbenutzung seines – geson-
dert erworbenen – E-Fahrzeugs im Streitfall nur 
durch gerichtliche Geltendmachung einer weiteren 
Gebrauchsüberlassung der Batterie erreichen 
kann. 
Zwar liegt es grundsätzlich im berechtigten Inte-
resse des Vermieters, dass er nach wirksamer 
Beendigung des Mietvertrages die weitere Nut-
zung des Mietobjekts unterbinden kann. Denn im 
Fall der wirksamen Vertragsbeendigung ist der 
Mieter nicht mehr zum Besitz der Mietsache be-
rechtigt (s.o.). Eine von ihm dennoch fortgesetzte 
Nutzung wäre im Verhältnis der Vertragsparteien 
rechtswidrig (vgl. zu digitalen Inhalten § 327q 
BGB) und würde den Vermieter insbesondere bei 
ausbleibenden Mietzahlungen durch Abnutzung 
des Mietobjekts auch schädigen. Dabei ist es auch 
nicht schlechthin unzulässig, dass sich eine Ver-
tragspartei die Erfüllung von Ansprüchen im Rah-
men der Rückabwicklung des Vertrages durch eine 
tatsächliche oder rechtlich günstige Gestaltung 
sichert.  
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Dass auch die Geltendmachung von Rechten zur 
Erzwingung der Gegenleistung oder eines Gegen-
anspruchs für sich genommen nichts Verwerfliches 
an sich hat, belegen etwa die gesetzlich vorgese-
hene Einrede des nichterfüllten Vertrages nach 
§ 320 BGB und das Zurückbehaltungsrecht aus 
§ 273 BGB. Auch die Aufrechnung mit Gegenfor-
derungen nach §§ 387 ff. BGB ist dementspre-
chend schon als eine der Vollstreckung nahe zu-
lässige Forderungsdurchsetzung im Wege der 
Selbsthilfe bezeichnet worden.6 
Auf der anderen Seite steht aber das Interesse des 
Mieters, sich die weitere Vertragserfüllung zu si-
chern. 
Dieses ist jedenfalls dann als berechtigt anzuer-
kennen, wenn die Wirksamkeit der Kündigung 
zwischen den Vertragsparteien streitig ist. Beruft 
sich etwa der Mieter auf eine Mietminderung oder 
ein Zurückbehaltungsrecht wegen Mängeln, so 
läuft er Gefahr, dass der Vermieter ungeachtet 
dessen die Kündigung erklärt und das Mietobjekt 
per Fernzugriff sperrt. Das gewinnt insbesondere 
dann an Bedeutung, wenn das Mietobjekt und 
dessen fortgesetzte Nutzung für den Mieter von 
erheblichem Interesse sind, wie dies z.B. bei der 
Wohnungsmiete, aber auch bei einem (beruflich) 
genutzten Fahrzeug der Fall ist. Dementsprechend 
ist die gesetzliche Risikoverteilung beim Mietver-
hältnis dadurch geprägt, dass der Vermieter auf-
grund der Überlassung des Mietobjekts grundsätz-
lich das Risiko der nach Vertragsbeendigung fort-
gesetzten Nutzung durch den Mieter trägt. Dage-
gen kann er sich wiederum durch Vereinbarung 
einer Mietkaution absichern. Außerdem steht ihm 
ein Anspruch auf Nutzungsentschädigung nach 
§ 546a BGB zu.  

aa) Vermieterinteressen werden einseitig in 
den Vordergrund gerückt 

Die berechtigten Interessen des Vermieters kön-
nen jedoch im vorliegenden Fall keinen derart weit-
reichenden Eingriff in die Rechtssphäre des Mie-
ters rechtfertigen. Die Klausel erlaubt einen Zugriff 
auf die Batterie und mittelbar auch auf das E-
Fahrzeug, das für den Mieter infolge der Batterie-
sperrung nutzlos wird. Dadurch, dass die Batterie 
unstrittig herstellergebunden und mit dem E-
Fahrzeug verknüpft ist, hat der Mieter keine zu-
mutbare Möglichkeit, die gesperrte Batterie durch 
ein anderes Fabrikat zu ersetzen, um das E-
Fahrzeug weiter betreiben zu können. 

                                                  
6  BGH, WM 2007, 1755 (1757) = jurisbyhemmer. 

bb) Klagerisiko wird auf Mieter abgewälzt, auch 
hinsichtlich Nutzung anderer Sachen als 
der Batterie 

Mit dem E-Fahrzeug wird damit neben der Batterie 
ein wesentlich höherwertiger Vermögensbestand-
teil für ihn unbrauchbar bzw. ein Nutzungsrecht 
daran entwertet. Hinzu kommt, dass das längerfris-
tig angeschaffte E-Fahrzeug vom Mieter nicht sel-
ten beruflich genutzt wird und regelmäßig auch für 
die private Lebensgestaltung von wesentlicher 
Bedeutung ist. 
Wenn unter diesen Umständen bei einem Streit 
über die Wirksamkeit einer von der R ausgespro-
chenen außerordentlichen Kündigung abweichend 
von der herkömmlichen Risikoverteilung die Klage-
last auf den Mieter abgewälzt wird, so folgt daraus, 
dass dieser etwa mit Rechtsverfolgungskosten in 
Vorleistung treten muss, um sich die weitere Ver-
tragserfüllung zu sichern. 
Zudem eröffnet die vorliegende Klausel dem Mieter 
keine Möglichkeit, Einwendungen gegen die Kün-
digung und die Sperrung der Batterie vorzubrin-
gen, sondern macht die Berechtigung der R, die 
Nutzung der Batterie zu unterbinden, allein vom 
vorherigen Ausspruch einer außerordentlichen 
Kündigung und vom Ablauf der Vorwarnfrist von 
zwei Wochen abhängig. Einwendungen eines Mie-
ters beeinflussen die Sperrmöglichkeit nicht. 
Die Wirkung geht über das Mietobjekt wesentlich 
hinaus, da dem Mieter quasi die Duldung einer 
Nutzungsbeeinträchtigung seines E-Fahrzeugs 
abverlangt wird. 
Die Klausel ist daher unwirksam. M ist nicht zur 
Duldung der Eigentumsbeeinträchtigung an sei-
nem Fahrzeug verpflichtet und kann von R die 
Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen, in-
dem die Batterie wieder freigeschaltet wird. 

Anmerkung: Der BGH spricht davon, dass die 
Klagelast beim Vermieter bleiben müsse. Das be-
deutet, dass natürlich eine Rückgabeklage gem. 
§ 546 I BGB angestrengt werden kann und M bei 
entsprechender Verurteilung auch an der Nutzung 
seines E-Fahrzeugs gehindert wäre. Dies wäre 
aber die Folge einer gerichtlichen Klärung der Fra-
ge, ob die Kündigung wirklich wirksam ist.7 Die 
Klausel nimmt auf diese Frage keine Rücksicht, 
und genau das ist der Ansatzpunkt des BGH, so 
dass auch die Beeinträchtigung des E-Fahrzeugs 
nicht durch die Klausel legitimiert werden kann. 

                                                  
7  Gleiches gilt für eine Klage auf Fortentrichtung der Miete 

gem. § 546a BGB. 
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IV.  Anspruch aus § 862 I BGB 

Möglicherweise hat M gegenüber der R auch einen 
Anspruch auf Beseitigung der Ladesperre aus 
§ 862 I BGB. Dies setzt voraus, dass das Abschal-
ten verbotene Eigenmacht darstellt und R wiede-
rum als Störerin angesehen werden kann. 

Anmerkung: Die Vorinstanz8 ging ebenfalls von 
der Unwirksamkeit der Klausel aus, stützte dies 
aber allein auf Erwägungen zu den §§ 858 ff. BGB. 
Die Klausel sei mit wesentlichen Gedanken der 
gesetzlichen Regelungen zum Besitzschutz nicht 
vereinbar und daher unwirksam, § 307 II Nr. 1 
BGB Ob tatsächlich ein Fall des Besitzschutzes 
vorliegt, hat der BGH im Ergebnis offengelassen, 
da er schon aus den oben genannten Erwägungen 
von der Unwirksamkeit der Klausel ausging. 
Gleichwohl hat er Ausführungen gemacht, aus 
denen tendenziell hervorgeht, dass wohl auch ein 
Fall verbotener Eigenmacht vorliegt. 

Anders als im Rahmen des § 1004 I BGB geht es 
nicht um eine Beeinträchtigung des Eigentums am 
PKW, sondern um eine Beeinträchtigung der Aus-
übung des Besitzes an der Batterie selbst! 

1. Verbotene Eigenmacht  

Der Fernzugriff auf die Batterie stellt eine Besitz-
beeinträchtigung dar. Das gilt im Ergebnis jeden-
falls dann, wenn auf die Steuerung der Batterie 
zugegriffen wird, was eine Einwirkung auf die 
Sachsubstanz darstellt. 

aa) Eingriff in Besitzbefugnisse (+) 

Der digitale Eingriff in die Steuerung der Mietsache 
unterscheidet sich insoweit nicht von einem körper-
lichen Eingriff in eine elektronische oder mechani-
sche Steuerung der Sache. 
Durch die digitale Sperrung der Auflademöglichkeit 
wird dementsprechend das gleiche Ergebnis erzielt 
wie durch deren elektronische oder mechanische 
Blockade. Da beim Fernzugriff auf die Batterie 
deren Steuerung beeinflusst wird, handelt es sich 
auch nicht lediglich um die Vorenthaltung von für 
den Betrieb der Batterie notwendigen Leistungen, 
wie sie etwa in der bloßen Unterbrechung der 
Stromzufuhr läge. 
Vielmehr liegt eine Beeinträchtigung der mit dem 
Besitz verbundenen Einwirkungs- und Aus-
schlussmacht des Besitzers vor.9 

                                                  
8  OLG Düsseldorf, WM 2022, 389 ff. = jurisbyhemmer. 
9  Vgl. BGH, Life&LAW 09/2009, 593 ff. = NJW 2009, 1947 

= jurisbyhemmer. 

Der Entfaltung und Ausübung physischer Kraft auf 
die Mietsache bedarf es hierfür nicht.10 
Insoweit ist auch ohne Belang, ob der Zugriff auf 
die Batterie manuell oder automatisiert erfolgt. 
Denn auch ein automatisierter Eingriff wäre auf die 
von der R konzipierte Technik und damit letztlich 
auf von ihr vorgenommene Maßnahmen zurückzu-
führen. 
Dann besteht aber für die rechtliche Bewertung 
kein ausschlaggebender Unterschied zum manuel-
len Eingriff in die Steuerung der Batterie.  

bb) „Ohne dessen Willen“? Einwilligung durch 
AGB-Klausel (-) 

Ein Fall verbotener Eigenmacht liegt nur dann vor, 
wenn die Entziehung bzw. die Störung ohne Willen 
des Besitzers erfolgt. Das wäre dann nicht der Fall, 
wenn eine Einwilligung des M vorliegen würde. 
Auch wenn man der Klausel Nr. XVI eine solche 
Einwilligung entnehmen wollte, müsste diese je-
denfalls auch noch bei Sperrung der Auflademög-
lichkeit aktuell sein (kein eingeräumtes Selbsthilfe-
recht „auf Vorrat“). 
Da die Klausel hingegen nach ihrem Wortlaut aus-
nahmslos gilt und daher auch für den Fall greift, 
dass der Mieter etwa nach Kündigung der Sper-
rung widerspricht, würde eine anfängliche Einwilli-
gung des Mieters die Unwirksamkeit der Klausel 
nicht ausschließen. 
Durch die Klausel verschafft sich die R quasi vorab 
ein generelles Selbsthilferecht, welches über die 
Fälle des § 859 BGB weit hinausgeht. Eine Einwil-
ligung liegt daher nicht vor. 

2. Ausschluss der Ansprüche wegen § 866 
BGB 

Möglicherweise wird der Besitzschutz von M je-
doch gem. § 866 BGB wiederum eingeschränkt.  
Danach gilt der Besitzschutz im Verhältnis von 
Mitbesitzern zueinander nur im Falle vollständigen 
Besitzentzugs, nicht jedoch dann, wenn es sich 
„nur“ um die Grenzen des den einzelnen Mitbesit-
zern zustehenden Gebrauchs handelt.  
Voraussetzung dafür wäre jedoch, dass auch R 
selbst als Besitzerin der Batterie angesehen wer-
den könnte. 
Davon könnte man aufgrund der Sperrmöglichkeit 
ausgehen, durch welche ebenfalls tatsächliche 
Sachherrschaft ausgeübt werden kann.  

                                                  
10  Das ist nicht unumstritten, aber überzeugend, da es nur 

darum geht, dass der Besitzer beeinträchtigt wird, nicht wie 
diese Beeinträchtigung „funktioniert“. Vergleiche zur Ge-
genansicht bei Interesse Strobl, NJW 2022, 2361 f.  
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Die Überlassung an M im Rahmen des Mietvertra-
ges wäre dann nicht als Besitzaufgabe, sondern 
als Besitzlockerung aufzufassen.11 
Eine Besitzentziehung, die auch unter Mitbesitzern 
die Besitzschutzregelungen eröffnen würde, liegt 
jedenfalls nicht vor. Dem Mieter verbleibt auch 
nach Sperrung der Auflademöglichkeit die den 
Besitz kennzeichnende Ausschluss- und Einwir-
kungsmacht. 
Es erscheint allerdings fraglich, ob allein die 
Sperrmöglichkeit, von welcher die R nur nach Ver-
tragsbeendigung Gebrauch machen will, über-
haupt Mitbesitz begründet. Naheliegender er-
scheint es, dass die Klausel lediglich die Bedin-
gungen für eine (wenn auch unzulässige) spätere 
Besitzstörung erleichtern soll. 
Demnach ist davon auszugehen, dass § 866 BGB 
dem Besitzschutz des M nicht entgegensteht. 
Da die Klausel auch keine zulässige Selbsthilfe für 
die verbotene Eigenmacht eröffnet, liegt ein Fall 
der verbotenen Eigenmacht vor. 

3. R als Störerin 

Da R auch bezüglich der verbotenen Eigenmacht 
als Störerin anzusehen ist, besteht der Anspruch 
aus § 862 I BGB auf Beseitigung der Batteriesper-
rung.  

V. Endergebnis 

M kann von R die Aufhebung der Batteriesperre 
aus §§ 1004 I, 862 I BGB verlangen. 

D) Kommentar 

(cda). Sowohl die Argumentation des OLG Düs-
seldorf (Besitzschutz) als auch die des BGH (unzu-
lässige Übertragung des Klagerisikos auf Mieter) 
überzeugt.  
Im Rahmen des Besitzschutzes könnte sich R 
wegen § 863 BGB auch nicht mit dem Argument 
verteidigen, dass das Nutzungsrecht von M mit der 
Kündigung erloschen ist. Andernfalls würde fak-
tisch die (unzulässige) Selbsthilfe doch legitimiert 
werden. In einem Prozess wäre allenfalls die Er-
hebung einer Widerklage denkbar, mit der die 
Feststellung des Nichtbestehens eines Rechts zum 
Besitz begehrt werden könnte. Sind dann sowohl 
Klage als auch Widerklage zeitgleich entschei-
dungsreif, würde der Besitzschutzanspruch von M 
gem. § 864 II BGB analog erlöschen.12 

                                                  
11  So Strobl, NJW 2022, 2361 f.  
12  Vgl. dazu BGH, NJW 1999, 425 ff. = jurisbyhemmer. 

E) Wiederholungsfrage 

 Nur für welchen Fall schließt § 866 BGB den 
Besitzschutz bei Mitbesitzern nicht aus? 
Der Besitzschutz besteht nur bei vollständigem 
Besitzentzug, nicht aber, wenn nur die Grenzen 
der jeweiligen Besitzbefugnisse in Streit stehen. 

F) Zur Vertiefung 

Zu §§ 858 ff. BGB 

 Hemmer/Wüst, Skript Sachenrecht I, Rn. 191 ff.  

 

 


